
 

     
        

 

 

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese sind im Internet unter http://www.ac-plastic.de im Download-Bereich abrufbar. 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Eschweiler. 
 

 Hypo Vereinsbank Köln Raiffeisen-Bank Eschweiler eG Bankhaus Lampe KG Düsseldorf Sparkasse Aachen  

 (BLZ 370 200 90) Kto-Nr. 364 624 107 (BLZ 393 622 54) Kto-Nr. 250197 8011 (BLZ 480 201 51) Kto-Nr. 1 522 213 (BLZ 390 500 00) Kto-Nr. 2 701 001 

 IBAN DE65 3702 0090 0364 6241 07 IBAN DE47 3936 2254 2501 9780 11 IBAN DE20 4802 0151 0001 5222 13 IBAN DE52 3905 0000 0002 7010 01 

 SWIFT-CODE HYVE DEMM 429 BIC: GENODED1RSC SWIFT-CODE LAMP DEDD BIC/SWIFT-CODE AACS DE33 
 

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Stefan Csukas – Dipl.-Kfm. Stefan Csukas · Sitz der Gesellschaft: Eschweiler · Registergericht: Amtsgericht Aachen HRB 11320 
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Eschweiler, 22.01.2017 

REACH-Verordnung / SVHC-Liste 

 
 
Die im Juni 2007 eingeführte REACH-Verordnung nach EU-Richtlinie 1907/2006 betrifft Hersteller, 
Verarbeiter und Kundenkreis sämtlicher Wirtschaftsbereiche. 

 

Nach der Definition von REACH sieht sich die A+C Plastic als „nachgeschalteter Anwender“ und von 
ihr hergestellten Produkte unterliegen somit keiner Vorregistrierungs- bzw. Registrierungsverpflichtung. 
Dennoch nehmen wir im eigenen Interesse und vor dem Hintergrund einer hohen Liefer- und 
Produktsicherheit unsere Informationspflicht sehr ernst. 
 

Aus diesem Grund möchten wir Sie aus heutiger Sicht über den aktuellen Stand dieser umfassenden 
Thematik informieren. 
 

Die gemäß Artikel 3 der REACH-Verordnung von uns hergestellten „Erzeugnisse“ enthalten keine 
Stoffe gemäß Artikel 7 (1) und ebenfalls keine gefährlichen Stoffe gemäß Artikel 7 (2) in einer 
Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent. 
 

Die Liste der besonders gefährlichen Stoffe (SVHC) ist auf den Internetseiten der Europäischen 
Chemikalienagentur (ECHA) mit Datum vom 12.01.2017 (gemäß VO 1272/2013) veröffentlicht und 
abrufbar. 
 
 

Unsere Lieferanten sind von uns angehalten, uns eine verbindliche Auskunft über die Verwendung oder 
den Inhalt von gelisteten SVHC-Stoffen zu geben. Aus heutiger Sicht unserer Lieferanten ist nicht 
davon auszugehen, dass in unseren Produkten SVHC-Stoffe in einer Massenkonzentration über  
0,1 Prozent enthalten sind. 
 

Sollten Sie darüber hinaus Fragen zur Umsetzung der REACH-Verordnung in unserem Unternehmen 
haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

 
Kunststoff GmbH 

 

Sascha Rühe 


